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 Veröffentlicht am 01.07.1999

Norm

ZPO §228 C3

Rechtssatz

Es besteht kein rechtliches Interesse an der Feststellung einer Schuld, wenn der solidarisch haftende Mitschuldner des

Beklagten die Schuld durch - wenn auch unter Vorbehalt der Rückforderung geleistete - Zahlung getilgt hat.
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